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Musterausschreibung eines LK-Turniers 
 
vom TVN genehmigtes Turnier mit LK-Wertung  
 
Veranstalter:                      TC Musterstadt (muss ein Mitgliedsverein sein) 
 
Ausrichter:                         N. N.  
 
Austragungsort:                  Musterstraße 123 
                                            12345 Musterstadt 
 
Wettbewerbe:                      z. B. Einzel:  Herren LK 05 - 10 
                                                                   Herren LK 11 - 15 
                                                                   Damen LK 05 – 10 
 
Termin:                                 07. bis 14. Juli 2015 
 
Spielzeiten:                           Montag – Freitag ab 15.30 h 
                                              Samstag und Sonntag ab 10 h 
 
Preise:                                    Konkrete Angabe je Wettbewerb 
 
 
 Nenngeld:                              Konkrete Angabe 
 
Anmeldung:                            ausschließlich über ein offizielles Onlineportal 
 
Meldeschluss:                         06. Juli 2015 – 14.00 h 
 
Auslosung:                              06. Juli 2015 – 19.00 h auf der Anlage des TC Musterstadt 
 
Turnierausschuss:                   OSR, Turnierleiter ??, Turnierverantwortlicher?? 
 
Turnierleitung:                        Heinz Mustermann 
 
OSR:                                        Frau Mustermann 
 
Bälle:                                        Dunlop Fort Tournament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Turnierordnung: 
 

1. Es gelten die Tennisregeln der ITF und die Turnierordnung des DTB und die DTB-
Richtlinien für die Durchführung von LK-Turnieren. 
 
2. In allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Sätzen mit Tie-Break beim Spielstand 
von 6.6; der dritte Satz wird als Match-Tie-Break gespielt. 
 
3. Die Teilnehmer akzeptieren mit der Meldung die o. g. Regeln und Ordnungen. 
 
4. Es wird auf Sandplätzen gespielt; die Turnierleitung kann witterungsbedingt Spiele in die 
Halle verlegen (Angabe des Bodens und der Hallenschuhe). 
 
5. Gewinner von Geldpreisen müssen diese selbst versteuern. 
 
 


